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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

07.10.1983 

Geschäftszahl 

83/17/0156 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie 1224/59 E 18. Dezember 1961 RS 1 

Stammrechtssatz 

Die Tatsache, daß ein Gebäude unter Denkmalschutz steht, beweist zwar nicht in jedem Falle, daß seine 
Erhaltung im öffentlichen Interesse liegt, doch stellt sie einen wesentlichen Hinweis auf die Bedeutung des 
Gebäudes dar. Steht ein Gebäude nicht unter Denkmalschutz, dann obliegt es der Partei, darzutun, aus welchen 
Gründen sie der Meinung ist, daß die Erhaltung im öffentlichen Interesse gelegen sei. 


